
Der Oberbürgermeister 
Dezernat, Dienststelle 
IV/400/5 
 

Vorlagen-Nummer 

 2483/2012/1 

Freigabedatum  29.01.2013 
  

Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Bestellung der 1. stellvertretenden Schriftführerin 

Beschlussorgan 
Ausschuss Schule und Weiterbildung 

Gremium Datum 

 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung bestellt für die restliche Zeit der Wahlperiode des Rates 
(2009 bis 2014) Frau Antonia Mirenda Gambino – 400/5 – zur ersten stellvertretenden Schriftführerin. 
 

Ausschuss Schule und Weiterbildung 04.03.2013 



2 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Nach § 52 Abs. 1 GO NW bestellt der Ausschuss für Schule und Weiterbildung für die Wahlperiode 
des Rates den/die Schriftführer/in bzw. den/die Stellvertreter/innen. 
 
Frau Antonia Mirenda Gambino soll in der Nachfolge von Frau Buchwald zur ersten stellvertretenden 
Schriftführerin für die restliche Zeit der Wahlperiode 2009 bis 2014 bestellt werden. 
 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 
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